
Alois Schneider; Die drei ehemaligen herzoglich-württembergischen 

Fischweiher bei Nabern (Kreis Esslingen) 

Ein gefährdetes Zeugnis der herrschaftlichen Teichwirtschaft des 
späten Mittelalters und der frühen Neuzeit 

Im Kirchheimer Becken liegen westlich von Nabern die 
Dämme dreier großer ehemaliger herzoglich-württem- 
bergischer Fischweiher (Gewann „Oberes" und „Unte- 
res Seegut"), die als „Nabemer Seen" bezeichnet wor- 
den sind. Die nach Nordwesten gerichtete, vom Jau- 
chernbach durchflossene Senke des Seegmndes grenzt 
im Osten an die mit einer steilen Böschung etwa 25 m 
hoch ansteigende „Seehalde", während sie im Westen 
in den dort nur flachen Hang eines breiten Höhenrük- 
kens übergeht. 
Der Damm, der den bis nahe an die nördliche Randzo- 
ne des heutigen Flugplatzes sich erstreckenden Oberen 
See einstmals aufstaute, ist noch in drei Einzelabschnit- 
ten überliefert: Im Westen, wo er bis fast auf die Krone 
überackert wird, so daß die beiden Böschungen inzwi- 
schen stark aberodiert sind, wächst er als ein nur noch 
26 m langer Stumpf aus dem flach abgeschleppten Tal- 

hang heraus und endet, schließlich 3,5 m hoch, an ei- 
nem das linke Bachufer begleitenden Feldweg. Jenseits 
des tief eingegrabenen, dicht mit Schilf bewachsenen 
Jauchernbaches - dieser bildet sich jetzt etwa 0,4 km 
südöstlich oberhalb des Dammes aus mehreren dort zu- 
sammenfließenden, von den Hängen der Teck herunter- 
kommenden namenlosen Gewässern, die ehemals den 
See speisten - folgt ein 52 m langes Teilstück, das am 
Durchstich für die Mitte der 30er Jahre durch die Sen- 
ke geführte Straße von Dettingen nach Nabern endet. 
Die nördliche Böschung ragt hier noch durchschnittlich 
4 m hoch auf; die niedrigere äußere Böschung fällt zu 
dem bis an den Wallfuß heranreichenden Gelände der 
Kläranlage ab. Auch jenseits der Straße ist der Damm 
als ein markanter, gut 4 m hoher Riegel erhalten, der 
noch knapp 70 m lang ist und schließlich in den Hang 
der „Seehalde" mündet. 

1 PLAN des ehemaligen Seenareals im frühen 20. Jh., bevor in den 30er Jahren die Trasse der neuen Kreisstraße den südlichen 
Damm unterbrochen hat. Umzeichnung der Höhenkarte 1:2500 mit Ergänzungen aus der Hähenjlurkarte NO 10 27, 28. 
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2 AUSSCHNITT awj dem von dem Feldmesser Riediger im Jahr 1738 erstellten Plan der Naberner Seen. In: „40. Geometrische 
Grund Risse vber Samtl. Fürst!. Cammeral Seen in dem Flerzogthum Württemberg". BI. 18. Vorlage und Aufnahme: Hauptstaatsarchiv 
Stuttgart A 248, Bü 1645. 

Ungefähr 250 m weiter unterhalb quert der ebenfalls 
vom Bachgraben durchschnittene mittlere Damm die 
Talsenke. Der westlich des Baches befindliche Ab- 
schnitt ist 42 m lang und vollständig in die Ackerfläche 
einbezogen, so daß er nur noch als eine im Schnitt 
kaum höher als 1 m aufragende Bodenwelle in Erschei- 
nung tritt; auf der gegenüberliegenden Seite hat der 
dort grasbewachsene Damm bis zur Seehalde eine Län- 
ge von 62 m, wobei er mit verhältnismäßig steilen Bö- 
schungen nahezu 4 m auf den jetzt als Obstbaumwiese 
bzw. als Acker genutzten vormaligen Seegrund abfällt. 

Der untere Damm, der die gesamte Seenanlage im 
Nordwesten abschloß, folgt etwa 280 m talabwärts und 
setzt nahe der Stelle an, wo der Hang der Seehalde ge- 
gen Osten zurückspringt und die Talsenke sich zu wei- 
ten beginnt. Der östlich des Baches erhaltene Abschnitt 
erscheint von der Halde an zunächst nur als ein flach 
gewölbter Rücken und ist erst ein kurzes Stück vor dem 
Bach deutlicher als ein nach innen mit einer flachen, 
nach außen über eine steile Wiesenböschung abfallen- 
der Damm profiliert. Auf der anderen Seite des Gra- 
bens setzt er sich im Anschluß an einen Feldweg - von 
Süden her nur noch im oberen Bereich von der Überak- 
kerung freigelassen - mit einer weit abgeschleppten In- 
nen- und einer steileren, bis zu 2 m hohen Außenbö- 
schung fort und endet nach 70 m am westlichen Tal- 
hang. . 

Die gesamte Fläche der drei Seen samt den Dämmen 
umfaßte nahezu 70 Morgen, d. h. mehr als 21 ha. Das 
größte Areal überdeckte der Obere See, den nach Sü- 
den hin keine künstliche Barriere abschloß und der des- 
halb bei Hochwasser und Schneeschmelze stark nach 
den Seiten austreten und die angrenzenden Felder 
überschwemmen konnte, was auch häufig zu Klagen 
der Grundstücksanrainer Anlaß gab. Die Dämme sind 
aus dem durch die Verwitterung des anstehenden 
Braunjura entstandenen schiefrigen Tonmergel (Opali- 
nuston), den man beim Herrichten des Seegrundes aus- 
gehoben hat, aufgeschüttet worden; im Kern dürften 
sie durch eingerammte und mit Flechtwerk verbundene 
Eichenpfähle verstärkt worden sein. Technische Vor- 
richtungen an den Dämmen zur Regulierung des Was- 
serstandes sind nicht mehr erhalten. In Protokollen 
über den Zustand der Seen ist wiederholt, z. B. 1734, 
von „Bolz, Bolzhauß, Rechen und Rosch" die Rede, so 
daß man neben der Existenz von Flutrinnen zur Ablei- 
tung des Überwassers auch eine den Damm als Grund- 
ablaß unterquerende Holzkastenrinne annehmen kann, 
die durch den am Ende einer Stange sitzenden Zapfen 
(Bolz, auch Schlegel oder Striegel) zu verschließen war; 
die Stange wurde in einem hölzernen Gehäuse geführt, 
das man über einen kurzen Steg von der Dammkrone 
aus erreichen konnte. Um den Damm gegen Rutsche 
und Ausbrüche zu sichern, dürften die Böschungen mit 
Weiden bepflanzt gewesen sein. 
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Geschichtliche Grundlagen der Teichwirtschaft 

Die Teichwirtschaft erscheint bereits im Frühen Mittel- 
alter als integraler Bestandteil des damaligen herr- 
schaftlichen Fronhofsystems: So bestimmt beispielswei- 
se das „Capitulare de villis", das im letzten Jahrzehnt 
des 8. Jahrhunderts zur Regelung der karolingischen 
Krongutverwaltung erlassen wurde, daß jeder Amt- 
mann der königlichen Curtes nicht nur die Weiher in 
ihrem Bestand erhalten und vermehren, sondern auch 
Teiche an den Orten, wo diese bislang noch fehlten, 
aber doch möglich seien, neu anlegen sollte; das „Capi- 
tulare Aquisgranense" (zwischen 801 und 813) nennt 
unter den Aufgaben, die ein guter Maier zu beherr- 
schen und zu erfüllen habe, auch die Versorgung der 
Fischteiche. Neben den Domänen der königlichen Zen- 
tralgewalt und großer weltlicher Herren wurden die 
Klöster zu wichtigen Trägern der Teichwirtschaft, wo- 
bei nicht zuletzt das durch die Ordensregel vorgegebe- 
ne Verbot des Fleischverzehrs - „Carnium vero quadri- 
pedum omnimodo ab omnibus abstineatur comestio 
praeter omnino deuiles egrotos", wie schon die Bestim- 
mung der Regel des hl. Benedikt lautet - den Grund 
schuf, daß schließlich der Fisch zu einem wichtigen 
Nahrungsmittel innerhalb der klösterlichen Lebensmit- 
telversorgung während des Mittelalters geworden ist. 
So gehörten zum St. Galler Kelhofverband Kißlegg 
noch im frühen 13. Jahrhundert zwei Fischereischuppo- 
sen in Schönberg bei Bodnegg (Kr. Ravensburg), die 
wohl ausschließlich Fisch als Naturalabgabe zu liefern 
hatten. Kloster Ellwangen z. B. erhält i. J. 1024 von 
Kaiser Heinrich II. das uneingeschränkte Jagd- und Fi- 
schereirecht in dem den Landstrich zwischen Sulzbach 
am Kocher (Kr. Schwäbisch Hall) und Stödtlen 
(Ostalbkreis) überziehenden Virngundwald, dieses Pri- 
vileg bildete den Ausgangspunkt für die Einrichtung 
der zahlreichen Ellwanger Klosterseen, so daß noch 
1652 der Ellwanger Feldmesser Johann Unsin insge- 
samt 83 Fischweiher auf dem Gebiet der gefürsteten 
Propstei verzeichnen konnte. In der unmittelbaren 
Nachbarschaft des früheren Zisterzienserklosters Salem 
bestehen bis heute mehrere ehemals der Fischversor- 
gung dieser Zisterze dienende Weiher. Und in den Be- 
sitzbestätigungsurkunden gerade für die mittelalterli- 
chen Klöster werden in der Pertinenzformel immer 
auch die „vivaria" und die „piscinae" erwähnt, was si- 
cherlich ein Hinweis darauf ist, daß diese Einrichtun- 
gen unverzichtbare Zugehörden der klösterlichen Wirt- 
schaftsverfassung gewesen sind. 

Auch die sich im späteren Mittelalter formierenden 
adeligen und städtischen Territorialherrschaften legten 
in ihren Gebieten Weiher in großer Zahl an, so daß die- 
se in manchen Gegenden - insbesondere des ober- 
schwäbischen Moränenlandes und des württembergi- 
schen Keuperberglandes mit seinem Quellenreichtum, 
der starken Zertalung, der Muldenform der Täler und 
den wenig durchlässigen Mergel- und Sandsteinböden 
- zu einem die Kulturlandschaft bestimmenden Ele- 
ment geworden sind. Man vergleiche z. B. nur die Wan- 
gener Landtafel des Kartographen Johann Andreas 
Rauch aus dem Jahr 1617. Der Aufschwung der Fisch- 
und Teichwirtschaft seit dem 13. und verstärkt seit der 
Mitte des 14. Jahrhunderts ist nicht, wie in der älteren 
Literatur oft vereinfacht und unrichtig dargestellt, Fol- 
ge der kirchlichen Fastenvorschriften, die sich ohnehin 
seit dem Hochmittelalter ständig abmilderten, sondern 
steht im Zusammenhang mit größeren geld- und agrar- 

wirtschaftlichen Entwicklungen, die in diesem Rahmen 
nur kurz angedeutet werden können. 

Die als „Vergetreidung" bezeichnete allgemeine Expan- 
sion des Getreidebaus seit dem hohen Mittelalter führte 
über eine Verknappung der Weiden und Wälder zu ei- 
ner Reduzierung des Viehbestandes und damit aber 
auch der Fleischerzeugung für eine sich vom 11. bis 
zum beginnenden 14. Jahrhundert in West- und Mittel- 
europa verdreifachende Bevölkerung; einen Teil der 
Lücke, die in dem stark auf pflanzlichen Produkten ba- 
sierenden Ernährungshaushalt verblieb, ließ sich durch 
ein gesteigertes Angebot an Fisch schließen, wobei als 
Abnehmer in erster Linie wohl die hohe Kaufkraft der 
neu und in großer Zahl entstehenden städtischen Märk- 
te in Erscheinung trat. Dabei darf jedoch nicht überse- 
hen werden, daß der Fisch, sofern er nicht im Rahmen 
der Eigenwirtschaft konsumiert wurde, kein „Volksnah- 
rungsmittel" war, sondern zu den Luxusspeisen zählte. 
So zeigt eine vom Rat der Stadt Konstanz für Nah- 
rungsmittel aufgestellte Taxpreisliste, die wir aus der 
Chronik des Ulrich von Richental kennen, daß wäh- 
rend des Konstanzer Konzils (1414-18) 1 Pfund Hering 
so viel kostete wie 4,7 Pfund Rindfleisch, 4 Pfund 
Lammfleisch oder 3,5 Pfund Schweinefleisch, wobei 
der Hering nach den einheimischen Bodenseefelchen 
noch der billigste Fisch war. Als Folge der Pestepide- 
mien der 40er Jahre des 14. Jahrhunderts war aber öko- 
nomisch gesehen ein Kaufkraftüberhang entstanden, 
der bei den überlebenden und über Kapital verfügen- 
den Bevölkerungsgruppen die Nachfrage nach bedarfs- 
elastischen Gütern ansteigen ließ, die - wie vornehm- 
lich Luxusartikel - von einem entsprechend hohen Ein- 
kommen abhängig sind. Aufgrund dieser guten, eine 
hervorragende Rendite versprechenden Preissituation 
und wegen der wachsenden Nachfrage nach dem auf 
dem Speiseplan der besser gestellten Kreise immer grö- 
ßere Beliebtheit erlangenden Fisch ist es zu erklären, 
daß gerade im ausgehenden Mittelalter trotz der hohen 
Einrichtungs- und Wartungskosten von den Herrschaf- 
ten eine Vielzahl neuer Weiher angelegt worden ist. 

Das Schicksal der „Naberner Seen" und ihre Nutzung 

Ausgehend von einem im frühen 15. Jahrhundert be- 
zeugten See - 1412 verkauft Ritter Wolf vom Stein vom 
Rechtenstein 4 Morgen Weingarten „gelegen zu Na- 
bern ob dem Söw", ferner 4 Jauchert Acker „gelegen by 
dem Söw zu Nabern" an den damaligen Dettinger 
Kirchherrn und 1443 erwirbt die Gemeinde Dettingen 
eine Wiese „ob naber se an dem deckberg" -, hat Graf 
Ulrich V. von Württemberg wohl um 1470 die drei un- 
mittelbar aufeinanderfolgenden, später so genannten 
„Naberner Seen" anlegen lassen. 1473 überträgt Graf 
Ulrich in Anbetracht des Schadens, welchen seine drei 
Seen bei Nabern - wohl durch Überschwemmen und 
Versumpfen des Uferbereichs - den Armen Leuten zu 
Dettingen verursacht haben, der Gemeinde das auf der 
Markung liegende Pliensholz mit der Auflage, die Ge- 
schädigten daraus zufrieden zu stellen. Auch 1476 ist 
anläßlich eines Grundstücksverkaufs am „oberen se" 
von der Einbuße die Rede, die denen von Dettingen 
„an der sehalden von des gebuwen sees wegen gesche- 
hen ist". Das Salbuch des Amtes Kirchheim von 1513 
nennt den „oberen" und den „mittleren" See sowie das 
„Söwhauß". 

Im Raum Kirchheim sind noch zahlreiche andere herr- 
schaftliche Kammerseen bekannt: die beiden Herdtstei- 
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ger Seen sowie die beiden Wangener Seen östlich von 
Kirchheim, der Kürremer See bei Bissingen, der See zu 
Schlattstall, die zwei Gutenberger Seen, der Wendlinger 
und der Aichelberger See; ferner zählen dazu die vier 
Gräben der Kirchheimer Stadtbefestigung. Diese Seen 
sind z. T. schon vor dem 18. Jahrhundert wieder abge- 
gangen, und von ihnen trifft man nur noch in wenigen 
Fällen - z. B. in Gutenberg oder am Wangerhaldenbach 
bei Kirchheim geringe Spuren der Dämme im Gelände 
an. Alle diese Teiche dienten zunächst der Fischversor- 
gung der herrschaftlichen Institutionen innerhalb des 
am Ausgang des 14. Jahrhunderts gebildeten württem- 
bergischen Amtes Kirchheim, insbesondere der Amts- 
stadt selbst; dort trat später als Abnehmer auch eine 
fürstliche Hofhaltung in Erscheinung, nachdem das in 
den Jahren 1538 ff. erbaute Schloß wiederholt als her- 
zoglicher Witwensitz und unter Herzog Friedrich I. 
zeitweilig (seit 1594) auch als Residenz genutzt wurde. 
Auf welchen Märkten man die Überschußproduktion 
aus diesen Weihern abgesetzt hat, ließ sich nicht ermit- 
teln. 

Das im Auftrag Herzog Friedrichs I. um 1596 durch 
den Geometer Jakob Ramminger angelegte „Seeh 
Buch", das auf jeweils einem Pergamentblatt alle dama- 
ligen Seen und Weiher des Herzogtums Württemberg 
als kolorierte Tuschzeichnung in der damals üblichen 
Vogelschaumanier abbildet, macht deutlich, daß die 
drei Seen bei Nabern zu den größten im damaligen 
Herzogtum gehörten. (Den mit Abstand größten See 
mit knapp 71 ha hatte Graf Ulrich V. um 1454 in der 
Lauffener Schlinge, einem ehemaligen Neckarbett, an- 
legen lassen.) Auf der Grundlage der Vermessungen 
Rammingers entstand wohl nur wenig später eine hand- 
schriftlich überlieferte genaue Beschreibung sämtlicher 
Seen im Herzogtum Württemberg, derzufolge der mitt- 
lere Naberner See teilweise verwachsen ist, und auch 
der „verschleimbte" untere See des Ausputzens bedarf. 

Sowohl in den Generalakten der herzoglichen Rent- 
kammer wie auch bei den Akten des Amtes Kirchheim 
u. Teck selbst finden sich zahlreiche Nachrichten über 
die Verwaltung, den Fischbesatz, die Erträge und den 
baulichen Unterhalt dieser Seen. So heißt es z. B. in 
dem „See- vnd Weyherbüechlin" von 1596, daß der 
obere See damals mit 3100 Karpfen und 250 Brachsen, 
der mittlere mit 600 Karpfen und 230 Forellen, der un- 
tere mit 900 Karpfen und 400 Forellen - diese Fischar- 
ten zählen auch zu den damals im Binnenland am häu- 
figsten konsumierten - besetzt ist. 

1671 werden Pläne zur Trockenlegung der Seen mit 
dem Argument ihrer als Fischweiher doch größeren 
Rentabilität abschlägig beurteilt. 1723/24 hat man um- 
fangreiche Verbesserungsarbeiten am Mittleren See 
ausgeführt oder 1757 erwähnt eine Untersuchung den 
sehr guten Zustand des Oberen und Mittleren Sees, 
während man bezüglich des Unteren feststellt, daß die 
Hauptdohle verfault und der Damm schadhaft ist. Die 
Aufsicht vor Ort über den baulichen Zustand und den 
Fischbestand der Weiher oblag dem herrschaftlichen 
Seeknecht, dessen „Seehauß Scheuern Stallung Hofrai- 
tin wiszplatz daran" Rammingers „Seeh Buch" zufolge 
oberhalb vom westlichen Ende des mittleren Dammes 
zu lokalisieren sind und die nach ihrer Zerstörung im 
Dreißigjährigen Krieg nicht wieder aufgebaut worden 
sind. Von da an nahm der Seeknecht seinen Sitz in Det- 
tingen. Die Fronlasten für die Seen waren den Bewoh- 
nern von Dettingen aufgetragen. 

Seit der ersten Hälfte des 18. Jahrhunderts bricht das 
Interesse der weltlichen Herrschaft an der bisherigen 
ausgedehnten Teichwirtschaft ab: Die Ursachen sind 
nicht nur in veränderten Nahrungsgewohnheiten - 
Fisch verliert seine Bedeutung als ein wesentlicher Es- 
sensbestandteil auf den Tischen der oberen Bevölke- 
rungsschichten sondern auch in allgemein finanzpoli- 
tischen und agrarwirtschaftlichen Entwicklungen der 
Zeit zu suchen. In den durch Militär, Kriege, Beamten- 
körper, fürstliche Hofhaltung und Subsidienzahlungen 
belasteten absolutistischen Staaten setzten sich die auf 
eine Steigerung der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit 
und Steuerkraft ausgerichteten Ziele des Merkantilis- 
mus durch. Unter dem Postulat einer umfassenden Aus- 
weitung der Produktivkräfte eines Landes wurden nicht 
zuletzt auch die zahlreichen Fischweiher, die nunmehr 
keine oder nur noch geringe Gewinne abwarfen, zu ei- 
ner verfügbaren Manövriermasse: sie konnten dem gan- 
zen Komplex der wüst liegenden Landstriche, deren Er- 
träge es zu optimieren galt, zugeschlagen werden. 

Parallel dazu lief die Entwicklung von der bis dahin be- 
triebenen extensiven Dreifelderwirtschaft zur soge- 
nannten „verbesserten Dreifelderwirtschaft", bei wel- 
cher der Anbau von Hackfrüchten - im Wechsel mit 
Futterpflanzen - die Brache ersetzte. Dadurch verbes- 
serte sich die Futtergrundlage, was wiederum eine Ver- 
größerung des Viehbestandes möglich machte. Die tra- 
ditionelle Weidewirtschaft mit der Waldweide sowie 
der Beweidung von Brache und Allmende wurde zu- 
gunsten der Stallfütterung aufgegeben. Neben solche 
Maßnahmen einer ausgedehnten Kultivierung von Öd- 
land trat die Melioration der Böden durch Entwässe- 
rung und Grabendrainage wie auch durch die Düngung 
mit natürlichen oder künstlichen Düngemitteln (z. B. 
Gips, Kalk, Mergel), was auch eine Ausweitung der An- 
baufläche für Getreide auf Kosten anderer Nutzflächen 
möglich machte. Darüber hinaus ließ die vielerorts 
mangelhaft gewordene Weiherbewirtschaftung die Ge- 
wässer versumpfen und verlanden, so daß sich dort 
Brutstätten für Insekten, die Krankheiten übertragen 
konnten, ausbildeten. Im Zusammenwirken der hier 
nur skizzenhaft umrissenen Faktoren wurden immer 
mehr Teichflächen in rentableres Acker- und Wiesen- 
land umgewandelt, so daß schließlich allein in Würt- 
temberg zwischen 1750 und 1850 mindestens 1200 Wei- 
her verschwunden sind. 

Als Beispiel für die Diskussion um die Weiher in der 
Mitte des 18. Jahrhunderts sei hier der Hohenloher 
Agrarreformer und Kupferzeller Pfarrer Johann Fried- 
rich Mayer angeführt, der i. J. 1769 eingehend die Fra- 
ge erörterte, ob es nützlicher sei, einen See als Fisch- 
wasser oder als Acker zu bewirtschaften: Mayer plä- 
diert für die Austrocknung der Seen, weil „das halbe 
Deutschland die Fastenspeisen, als Leckerbissen, nicht 
nach dem Gebot mehr, sondern zu Zeiten als eine ange- 
nehme Abwechslung geniesset, der Fisch auch keine 
nahrhafte Speise genennet zu werden verdienet, der Be- 
wohner mehr werden, und Fürsten die Bevölkerung ih- 
rer Staaten, als das vornehmste Augenmerk, sich weis- 
lich nach und nach Wehlen". Nach einer ins Einzelne 
gehende Kosten-Nutzen-Analyse kommt Mayer zu dem 
Ergebnis, daß eine Umwandlung der Weiher in Acker- 
und Wiesenland die „Landesrevenüen" deutlich zu er- 
höhen vermöge, was aber für eine Herrschaft „so viel 
Reitzendes" habe, „eine solche Verwandlung zu belie- 
ben". 
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3 ÖSTLICHER ABSCHNITT des von 
der Straße nach Nabern durchschnittenen 
Dammes, der den oberen vom mittleren 
See trennte. Ansicht von Westnordwest. 

4 UNTERER SEEDAMM, Ansicht 
des westlich des Jauchernbaches gelege- 
nen Abschnittes. Die seeseitige Böschung 
des Dammes, dessen oberer Abschnitt 
sich als Ödlandstreifen deutlich abzeich- 
net. ist z. T. in die Überackerung einbezo- 
gen und als Folge davon stark abgeflacht. 
Ansicht von Südwesten. 

Während der untere der Naberner Seen schon wenige 
Jahre früher trockengelegt worden war, sind der mittle- 
re und der obere aufgrund eines herzoglichen Dekrets 
vom 2. Mai 1764 abgelassen worden. Kurz darauf wur- 
den die ehemaligen Teiche für einen jährlichen Pacht- 
zins von 470 fl. auf neun Jahre an einen Dettinger Bau- 
ern verpachtet. Im September 1791 hat man das nun 
landwirtschaftlich genutzte ehemalige Seeareal erneut 
versteint. Als staatliches Seengut bestand das Gelände 
formell weiter, bis es 1937 den Bauern als Tauschfläche 
zur Verfügung gestellt wurde, die Grundstücke für da- 
mals in die Wege geleitete Straßenbaumaßnahmen (Au- 
tobahn nach Ulm, Kreisstraße Dettingen - Nabem) ab- 
treten mußten. Es folgte eine Flurbereinigung, die kurz 
nach dem 2. Weltkrieg abgeschlossen wurde. Südlich 
an den oberen Damm angrenzend hat man 1962 die 
Kläranlage errichtet. Im Zuge des Ackerbaus innerhalb 
des ehemaligen Seegrundes werden neuerdings z. T. 
auch schon die Dämme selbst unter den Pflug genom- 
men, so daß es - sollte diese Überackerung der Wall- 
kronen anhalten und noch ausgeweitet werden -, nicht 

leicht fällt, der optimistischen Prognose des Heimatbu- 
ches Dettingen von 1981 beizupflichten, die Dämme 
würden „noch manches Jahrhundert überdauern und 
den kommenden Geschlechtern von den Seen künden, 
die einst das stille Tal des Jauchernbaches füllten". 

1988 wurden diese Dämme der ehemaligen Naberner 
Fischweiher als ein insgesamt noch gut ablesbares 
Zeugnis einer für die Wirtschaftsgeschichte einer mit- 
telalterlichen und frühneuzeitlichen Herrschaft bedeut- 
samen Einrichtung, an deren Erhaltung wegen ihres do- 
kumentarischen und Originalitätswertes aus heimatge- 
schichtlichen und wissenschaftlichen Gründen ein öf- 
fentliches Interesse besteht, vom Landesdenkmalamt in 
den Listenentwurf der Kulturdenkmale (Teil A 2: unbe- 
wegliche Bodendenkmale, Archäologie des Mittelal- 
ters) aufgenommen. Dieser den Gemeinden Dettingen 
und Kirchheim unter Teck, auf deren Markungen die 
entsprechenden Parzellen liegen, übergebene Entwurf 
durchläuft derzeit noch das für die Kulturdenkmalliste 
vorgesehene Verfahren. 
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